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Jt— - Organ verschiedener Beamten -Vereinigungen . ■ r ■■ - -

Bezug : Erscheint jedem Mittwoch und kaum ohne die Karlsruher Zeitung einzeln für 1V C03 000 Mark für jede Ausgabe , « oaatttch für 40 030 000 Mart zuzüglich Porto, vo» Berlage
Karlsruhe i . D . . KarWedrichstraße 14» oder von allen Poftanftalten bezogen werden .

L4. Gkt. 19S3

Keimten- usw.-Wezüge
, ^ ,ir die 'Reit vom 17.—24. Oktober 1923 wurde zu-

- rfitfeine Nachzahlung auf der Grundlage der Metzzahl 63 960
"

î ttet Nunmehr ist die Metzzahl für diesen Zeitraum nach-

Anlick , auf 159 099 festgesetzt worden.
Die Meßzahlen für die ö r t l , ch e n S o n d e r z u sch l a g e
% ffl? bic aleicke Zeit statt : 630 — 2205 — 3780 — 5355

* “$ 15 -
^

8M0 - WS - 11310* - 12 915 - 23 625 -
1590 — 5565 — 9540 — 13 515 — 16 696 —

K - 24 645 — 28 620* —- 32 595 — 59 625 — 83 475 .

linier Berücksichtigung der nach der Metzzahl von 63 000

t * on geleisteten Zahlung ist demnach eine Nachzahlung
.« hemmten, die sich zusammensetzt aus dem Gesamtmonats -
L -nIteinkommen m a l dem U n t e r s ch i e d der oben angeführ¬
ten Meßzahlen geteilt durch 4.
1 a . B . Gesamtdiensteinkommen eines verh. Beamten nnt 2

« ndern in Karlsruhe : _" ^
Grundgehalt 720 000 M.

Ortszuschlag 144 000 M.
Kinderzuschlag _

200 000 M.
Frauenzuschlag

' 50 000 M.

1114 000 M.

, „ 4000x (J59000 - 63000H (28620 - 1134
_
0)= 31548480000 ^

11 . Auherdem wird für das 3. Oktoberviertel zu der nach
Ziffer I zuständigen Nachzahlung ein Zuschlag von 55 v. H.
derselben noch weiter gewährt . Aufrundung sodann auf volle
10 Millionen Mark.

In dem angeführten Beispiel treten zu den errechneten:
31 548 480 000 M

aiso hierzu : 17 351664000

Zusammen : 48 900144000 M
oder aufgerundet 48 910 Million . Jt

hiervon ab 10 v . H . Ste uer — 4 891 „ Jt

verbleibt reine Nachzahlung 44 019 Million . M
So konnte sich — um das in der angeführten Nummer des

Zentralanzeigers erwähnte Beispiel hier noch einmal wieLerzu-
«eben — bei einem Beamten mit 5 Kindern und einem von
der Landeshauptkas s e überwiesenen Oktober¬
einkommen von 350 Millionen Mark bei der Steuerabzugs¬
berechnung das folgende Bild ergeben :
Besoldungsbezüge 350,000 Mill . M .
Steuerabzug hiervon zunächst 10 v. H. 35,000
Freiteile nach den Sätzen der 2. September - . .

Hälfte 31,440 „ „
Ausgleich für August und September 1923 24,104 » „

in ganzen frei 55,544 Mill . M.
demnach gegen den lOpritz . Betrag von 35,000 „ „

immer noch zu viel einbehalten 20,544 Mill . M .
die auf 1 . November auszuzahlen find.
III. Bezüge für das 4. Oktoberoiertel 1923 (25 .—31 . Okt. 23) .

1. Meßzahl allgemein : 318 000.
2. Metzzahl für örtliche Sonderzuschläge : 3180 — 11130 —

10080 — 27 030 — 33 390 — 41 340 — 49 290 — 57 240* —
65190 — 119 250 —, 166 950 .

3. Bezahlt sind die Bezüge für das 4. Oktoberviertel bereits
nach der Meßzahl 7000, also Nachzahlung (für Karlsruhe )
unter Zugrundelegung von : •

(318 000 - 7(00 ) + (57 240 - 1260)
'

_- ;- — 91 7454
Nachzahlung auf volle 10 Millionen aufzurunden , Steuerab¬

zug auf volle 10 Millionen abzurunden .
* Für Karlsruhe maßgebend.

Veamtensckatt und Steneraukwertung
Von H . B ., Karlsruhe .

I . Die Verordnung des Reichspräsidenten über Steuerauf »
tvertung und Vereinfachung im Besteuerungs -Verfahren vom
ll . Oktober 1923 greift mareriell und formell in das Steuer -
Wesen tief ein. Sie wird als ein erster, aber ein sehr wich¬
tiger Schritt auf dom Wege, wieder zu einer Gesundung
unseres Steuerwesens und damit auch zur Schaffung der
Grundlagen für eine geordnete Staats - und Finanzwirtschaft
zu gelangen, bezeichnet . Mit guten Gründen hat sie an die
dpitze ihrer Maßnahmen die Bestimmungen wegen der
St eu er a u fw er tu ng gesetzt. Es ist zur Genüge schon
auseinandergesetzt worden , datz die eine Gruppe von Steuer¬
pflichtigen (darunter insbesondere die Gehalts - und Lohn¬
empfänger im Wege des Steuerabzugs ) ihre Einkommensteuer
w wesentlich besserem Gelde an die Steuerkasse aibführten,
wahrend große Kreise anderer Steuerpflichtiger bei ihren vier-
jährlichen Zahlungen und Vorauszahlungen im Jahre 1920
ms 1922 ganz erheblich durch die Geldentwertung profitiert
haben . Einen bescheidenen Anlauf zur Korrektur dieses Mitz-
mmdes hat man durch die Erlassung des Gesetzes über die
Berücksichtigung der Geldentwertung in den Steuergesetzen
( vom 20. März 1923) unternommen . Kräftigere Unter¬
streichung hat der mit diesem Gesetz verfolgte Zweck dann durch
das Steuerzinsgeseh und nunmehr durch die Steuerauf -
wertungsverordnung des Reichspräsidenten erfahren .

In geringerem Matze, aber in nicht unwirksamer Weise hat
auch schon das Gesetz über die Vorauszahlungen auf die Ein¬
kommen- , Kövperfchafts- und Umsatzsteuer vom 11 . August 1923
me Anpassung der Steuerleistung an die Geldentwertung be¬
einflußt. Als Beleg für diese Behauptung sei im Nachstehen »

m
au f einige ziffernmäßige Angaben hingewiesen,

c* d* den im Reichsministerialblatt veröffentlichten Ilber -
awten über die Einnahmen des Reiches an Steuern usw. hat
&■ B. betragen :

Das Aufkommen an Einkommensteuer
a) aus Lohnabzügen b ) anderer Art

Milliarden Mark Milliarden Mark
Februar 97.219 6,607
April 219,199 58,675
Juni 421,684 89,978
Juli 1186,384 99 .984

f, August 14 619,097 11850,114
Man wird fn Ser -Annahme nicht fehlgehen, wenn -man das

gewaltige Anschwellen der Einnahme an Einkommensteuer
«us den Kreisen der Nicht -Lcihnempfänger auf die am 26 . Au.

1823 fällig gewesenen, bedeutend (auf daS 400fache ) er¬

höhten Vorauszahlungen zurückführt. Die für September
-und die späteren Monate zu erwartende Übersicht im R .M .BI.
wird in dieser Richtung mit ihren Zahlenangaben ähnliche
Überraschungen bringen .

Zu den oben wiedergegebenen -Zahlen mutz aber des besseren
Verständnisses halber an dieser Stelle erläuternd das Fol¬
gende noch hinzugefügt werden :

Die Gegenüberstellung der Einnahmen an Einkommensteuer
aus Lohnabzügen und aus solcher anderer Art
(von den Kreisen der Industrie , des Handels und Gewerbes ,
der Landwirtschaft uswh zeigt unverhüllt das längst bekannte,
aber nicht immer genügend gewürdigte Bild von der Verschie¬
denheit des Ertrages und der zeitlichen Ersäffung des Ein¬
kommens. Es wäre allerdings falsch aus -den böigen Zahlen -
angaben etwa den Schluß ziehen zu wollen, datz die Gehalts -
und Lohnempfänger an Einkommensteuer mehr aufbrächten
als die übrigen Steuerpflichtigen . Dieser Meinung mutz ent¬
gegengetreten werden . Mach der vorläufigen Einkommen¬
steuer -Statistik für das Rechnungsjahr 1921 verteilte sich das
Einnahmesoll an Einkommensteuer von sin ganzen 42,1 Mil »
liark-en Mark auf die nicht veranlagten Lohnsteuerpflichtigen
mit rund 7,8 Milliarden Mark d . i . 18,5 Prozent , und auf die
übrigen Steuerpflichtigen mit rund 34,3 Milliarden Mark d . i.
81,6 Prozent .

Der Ausgleich oder die Berichtigung gegenüber dem schein¬
baren Mehrerträgnis der Einkommensteuer aus dem Steuer¬
abzug vollzieht sich nämlich am Schluß des Rechnungsjahrs
bei den endgültigen Zahlungen auf Grund der Ver¬
anlagung der übrigen Steuerpflichtigen , wooet varan
erinnert werden mutz , daß diese Gruppe von Pflichtigen nach
Artikel HI ß 3 Ziffer 1 und 2 des Geldentwertungsgesetzes
neben den vierteljährlichen Vorauszahlungen später noch eine
Nachzahlung und in -bestimmten Fällen außerdem eine
Abschlutzzahlung zu bewiriken hat . Bei dieser Ge¬
legenheit kommen dann erst die Steuerbeträge , die wegen
veränderter -Einkommenshohe gegenüber dem Vorjahre und
wegen nicht ausreichender Berücksichtigung in den Vorauszah¬
lungen noch schuldig sind, zur Erfassung und Einziehung .

Das eine aber lehrt die vorstehend festgehaltene, auszugs -
weffe Übersicht über die Erträge an Einkommensteuer in den
angegebenen Monaten mit eindringlicher Deutlichkeit, datz
es Mittel undWegegibt , auchdieEin kommen¬
steuerzahl ungen der nicht zu den Gehalts -
und Lohnempfängern zählenden Steuer¬
pflichtigen auf eine dem jeweiligen Geldstand entsprechende
Höhe heranzubringen . (Mit diesem Hinweis soll natürlich nicht
bestritten fein, datz die rohen Erfassungsrichtlinien , von denen
die Steuergesetze vom August 18628 auszehen , da und dort in
den Kreisen der kleinbäuerlichenBetriebe und des Mittelstands
große Härten gezeitigt haben.)

Wenn aber feststeht , datz die Festbesoldeten und große Teile
namentlich der gelernten Arbeiter bis heute ihr Einkom-
men der Goldmark anzupassen eben nicht in die Lage gekom¬
men sind, dann wird man es als Gebot der sieuevlichen Ge¬
rechtigkeit und der politischen Klugheit anerkennen und nur
billigen müssen , wenn in punkto steuerlicher Belastung einge-
riffene Schäden der Steuergesetzgebung so gründlich und so
schnell als nur möglich geheilt werden.

Dies will m. E . auch die SteueraufwertungSV er »
o r d n u n g.

Sie bestimmt, datz bis zum 81. Dezember 1922 ent¬
standene Steuerschulden von der Aufwertung ausgenommen
bleiben ; sie will weiter, datz im laufenden Jahr bis 31 . Au¬
gust entstandene Steuerschulden mit einem Vielfachen ihres
Papiermarlbeücags aufgewertet werden, und zwar auf das
100fache bei Entstehung der !Schuld bis Mai , das 30fache bei
Entstehung der Schuld im Juni und das lOfache bei Ent¬
stehung der Schuld im Juli . Im August entstandene Steuer -

schulden werden auf 1 . September mit dem einfachen Betrage
angesetzt. Die volle Umstellungauf ihren Gold¬
wert erfahren Steuerschulden und die sonstigen Zahlungen
auf den Gebiete der Reichssteuern, die nach dem 31 . August
18cV entstanden und bis zum Inkrafttreten der Verordnung
(12. Oktober) noch nicht bezahlt sind .

II . Die logische Folge der Aufwertung aller Steuereinnah¬
men — also z. B . Umrechnung des Einkommensteuersolls in
Gold nach dem Umrechnungsfatzam 31 . Dezember und Wieder¬
umrechnung in Papiermark nach dem Umrechnungssatz des
Zahlungstages — ist natürlich die, daß auch die Erstat »
tung zu viel bezahlter Steuern wertbestän -
digzu er folgen hat , wie es die Verordnung auch Vor¬
sicht.

Wegen der Erstattung zu viel bezahlter Steuern hat man
wohl an all die bisher nach den einzelnen Steuer -
gesetzen gewöhnlich vorkommenden Fällte ge¬
dacht ; in erster Linie wahrscheinlich an Erstattungen , die sich
aus irriger Berechnung. Änderungen von geschätzten Zahlen ,
oder Voraussetzungen, auch von nachträglichen Vergütungen
auf Grund bestimmter Vorschriften der Abgabegesetze u . dergl .
ergeben. Eine Erstattung zuviel gezahlter Beträge ist aber
auch denkbar beim Steuerabzugsverfahren .

Die Möglichkeit von Überzahlungen ist gerade hier eine sehr
große und allgemeine wegen der fortwährenden Änderungen
der Steuerermätzigungssätze . Es ist in diesem Blatt schon
wiederholt dargelegt worden, wie es notwendig geworden ist,
für Steuerabzugsbeträge , die auf einen -bestimmten Zahlungs¬
termin zuviel einbehalteu worden sind , bei einem späteren
Auszahlungstag einen Ausgleich zu schaffen ; in der Regel
geschah dieser Ausgleich durch An r e ch n u n g bei später
fällig werdender Steuerschuld, vereinzelt durch bare Erstar¬
kung . So waren z . B. bei der Zahlung -der Bezüge durch die
Landeshauptkasse arlf 1 . Oktober 1923 (wie in Nr . 40 deS
Zentra -lanzeigers im einzelnen ausgeführt ist) für Vierteljahrs¬
empfänger an zu viel einbehaltener Steuer vom August und
September d. I . auszugleichen

für einen ledigen Beamten . 5152000 Jt
„ „ verh . „ ohne Kinder . 5 704 000 Jt
„ „ „ » mit 1 Kind . 9 384 000 Jt
„ „ . . 2 Kindern 13 064 000 Jt
. „ . ^ . 3 „ 16 744000 Jt

„ „ » „ 4 „ 20 424 000 Jt
„ * . . „ 5 „ 24104 000 Jt

Bei der Auszahlungsweife der Landeshauptkaffe auf 1 . Ok¬
tober ergab sich für Beamte mit größerem Familien¬
stand , wie bemerkt worden fein wird, überhaupt kein Steuer¬
abzug für diese » Monat , sondern es blieb sogar noch ein Teil

, des auszugleichenden Betrags unabgerechnet, der nun frühe»
i stens auf 1 . November d. I . zum Ausgleich (oder Erstattung )

gelangt .
Weiter ist zu beachten, datz die Landeshauptkaffe bei der

Berechnung des Steuerabzugs für 'den auf 1 . Oktober zahlbar
gewesenen .Gehalt die Ermatzigungssätze nach dem Stand
vom 16 . September d. I . angewendet hat und auch nur
anwenden konnte, da andere Sätze ja nicht bekan-nt waren.
Diese Sätze sind jetzt aber weit überholt ( man vergleiche
Hierwegen die wöchentlichen Bekanntmachungen des Finanz ,
amts über die anzuwendende Verhältniszahl ) . Die Folge
hiervon ist, daß zu der ursprünglich angesetzten Steuerer¬
mäßigung für Oktober 1923 in Höhe von 31,440 Millionen
Mark in dem obenangeführten Beispiel nachträglich für den
genannten Monat noch etliche Milliarden hinzu -
treten , die abermals nur im Wege des nachträglichen
Ausgleichs bei. späterer Gehaltszahlung oder der baren Erstat¬
tung vergütet werden können .

Nach dem Ausgeführten dürfte klar sein , datz den Beamten
bei dem System des -derzeitigen Steuerabzugverfahrens nicht
-unansehnliche finanzielle Nachteile «erwachsen , insofern, als
sie im Zeitpunkt der Fälligkeit ihrer Bezüge namhafte Beträge
an die Reichskaffe hingeben müssen , die nachträglich als zu viel
einbehalten wieder zu erstatten sind , bis jetzt aber immer erst
erheblich spät und daher in bedeutend entwerteten
Beträgen an den Berechtigten zurückfloffen . Man mutz
sich einmal die Gesamtzahl der in Betracht kommenden Beam¬
ten und Angestellten vergegenwärtigen, um zu ermeffen , welche
Gesamtsummen dem Reich auf diese Weise vorübergehend
zu Ungebühr zuflietzen und daran die Überlegung knüpfen , ob
von anderen Steuerpflichtigen in demselben Maße Steuer¬
überzahlungen geleistet werden und geleistet würden , ohne
mit Nachdruck die Erstattung in aufgewer¬
tetem Umfang zu verlangen .

Wenn die Steueraufwertungsverordnung die Erstattung zu
viel bezahlter Steu -evbeträge durchweg wertbeständig
sehen will, dann ist hier ein Feld, in dem sie einzusetzen hat.
Es wäre nicht verständlich, wenn auf der einen Seite dafür
gesorgt wird , Latz jede Zoll- oder Steuerrückerstattung, wie sie
auf dem Gebiete der Verbra ' -cksiouern in Tausenden von
Fällen bisher zu leisten war , künftig in aufgewertetem Geld
bewirkt wird , während andererseits ausgerechnet das Heer der
Gehaltsempfänger , deren Einkünfte an sich schon Minderung
um Minderung erfahren haben, auch noch auf dem Weg des
Steuerabzugs fürderhin ungerechtfertigte Schädigungen hin¬
nehmen müßte .

Es will mir scheinen , als ob «ine gründliche Heilung der
beklagten Schäden , so wie 'das Steuerabzugs - und Ermäßi¬
gungs -Verfahren sich jetzt eingebürgert hat , nicht ganz leicht
herbeizuführen ist. Eine durchgreifende Umgestaltung des
Lohnsteuergesetzes, wie sie schon wiederholt angekündigt worden
ist, könnte hier beiden Teilen — Gehaltsempfängern hinsicht¬
lich ihrer Steuerleistungen und den gehaltszahlenden Kaffen
in Bezng auf die mit dem Steuerabzug verbundenen Plagen —
zum Nutzen gereichen.

Aus dem Lntwurk
eines deutschen Keamtengesetzes

Unter den gemeinsamen Bestimmungen wegen der
Hinterbliebenenfürsorge sind hervorhebenswert die
nachfolgenden Vorschriften:

8 428. Bezugsberechtigt für das Sterbegeld und für die Ge-
bührniffe des Nachlatzvierteljahrs sind der Ehegatte und die
Kinder, soweit sie mit dem Verstorbenen in häuslicher Gemein¬
schaft gelebt haben . Der Ehegatte geht den Kindern vor , die
Kinder sind zu gleichen Teilen bezugsberechtigt .

§ 429. Sind weder Ehegatten noch Kinder vorhanden, so
sind in nachstehender, das Bezugsrecht der später Genannten
ausschlietzenden Reihenfolge nacheinander bezugsberechtigt der
Vater , die Mutter , der Großvater , die Grotznmtter, elternlose
Enkel und die Geschwister , wenn sie mit dem Verstorbenen im
letzten Jahr vor seinem Tod in häuslicher Gemeinschaft gelebt
haben .

§ 434 . Die Witwe hat unter den Voraussetzungen des § 414
Absatz 2 Dienstrechtsanspruch auf Witwenrente oder! Witwen¬
geld bis zu ihrem Tod ohne Rücksicht darauf , ob die Ehe vor
oder nach dem Eintritt des Dienstschadens oder Ruhestands
geschloffen worden ist.

§ 437. Beim Tod einer zum Bezug von Witwenrente oder
Witwengeld berechtigten Witwe haben die Hinterbliebenen
Dienstrechtsanfpruch auf Bezug eines Sterbegelds in Höhe der
vierteljährlichen zuletzt bezogenen Witwenrente oder des zuletzt
bezogenen Witwengelds . Das Sterbegeld ist zu zahlen, auch
wenn der Bezug der Witwenrente oder des Witwengelds ruhte .

Die Vorschriften der §§; 428 bis 430 und 440 bis 442 sind
sinngemäß anzuwenden .

§ 438. Die Vorschriften über die Waisenrenten und da»
Waisengeld gelten auch für die Kinder einer Beamtin, dre
nicht Ehefrau war . g

Das gleiche gilt für voreheliche Kinder, sowie für Kinder
aus früherer Ehe, wenn sie nicht die rechtliche Stellung von
ehelichen Kindern des Hinterbliebenen Ehemanns haben.

§ 444. Der Dienstrechtsanspruch auf den Bezug der Witwen¬
rente und des Witwengelds erlischt.

1. mit der Zahlung und im Umfang der Abfindung;
2 . mit dem Ablauf des Monats , in dem die Witwe stirbt ;
3 . im Fall des § 435 Absatz 2 mit Ablauf des Monats der

Wiederverheiratung .
Der Dienstrechtsanspruch auf den Bezug der Waisenrente

oder des Waisengelds erlischt mit Ablauf des Monats, in dem
die Waise, das einundzwanzigste Lebensjahr vollendet oder fich
verheiratet oder stirbt.

Die Dienstrechtsansprüche der Geschwister und elternlosen
Enkel erlöschen mit Ablauf des Monats , in dem der Berechtigte
das einundzwanzigfte Lebensjahr vollendet oder sich verheiratet
oder stirbt oder in dem der Wegfall der Bedürftigkeit festgeftellt
wird.

Das Recht der im § 422 Absatz 1 bezeichneten Hinterbliebene»
erlischt mit Ablauf des, Monats , in dem der Wegfall der Be¬
dürftigkeit festgestellt wird.

Die Vorschriften des § 442 Absatz 2 sind sinngemätz anzu¬
wenden.

Vom 13. Teil — Dienstrechtsweg — interessiert vor¬
läufig besonders der § 451, der bestimmt :



I
§ 4SI . Die Dienstrechtsansprüche können vor den Dienst¬

gerichten erst verfolgt werden, wenn der Beteiligte gegen die
,hn beschwerende Handlung oder Unterlassung bei der zunächst
zuständigen höheren Verwaltungsbehörde oder, sofern die Hand¬
lung oder Unterlassung bei der zunächst zuständigen höheren
Verwaltungsbehörde zur Last fällt , bei dieser selbst Abhilfe
durch Dienstrechtsbeschwerdeverlangt und entweder eine unbe-
dingt und unbefristet ablehnende oder innerhalb von sechs
Wochen keine Entscheidung erhalten hat .

Dem Beschwerdeführer ist auf Verlangen der Eingang der
Beschwerde zu bestätigen.

Die Verfolgung im Dienstrechtsstreit ohne vorausgegangene
Dienstrechtöbeschwerde ist zulässig, wenn der Beteiligte durcheine von den Rechnungsprüfungsbehörden getroffene Fest¬setzung in seinen Rechten verkürzt zu sein glaubt .

Wird durch eine Erinnerung der Rechnungsprwfungsbehördendie Änderung einer Entscheidung über Einkommen und Ge-bührnipe veranlaßt , so wird dadurch von neuem der Dienst¬rechtsweg gegen abändernde Verwaltungsverfügungen eröffnet.Im folgenden Abschnitt sind in den §** 460—529 die Bestim¬mungen über die Dienstgerichtsbarkeit niedergelegr.Sie regeln das Verfahren vor den Dienstgerichten . beidenen eine oder mehrere Dienstrechtskammern errichtetwerden, und dem Dienstobergericht .Der Entwurf betritt mit der Forderung , Beamtengerichte —
Dienstgerichte genannt — zu schaffen , beamtenrechtliches Neu¬land . Die Beamtenschaft müßte aber vorbehaltlos die Bei¬behaltung des bürgerlichen Rechtswegs zur Wahrung ihrerRechtsbelange fordern, also zu den bürgerlichen Gerichten zu¬rückkehren , wenn die Richter der neuen Gerichte nicht mit dergleichen Unabhängigkeit ausgestattet würden wie die Richterder bisherigen ordentlichen Gerichtsbarkeit, oder wenn dieDienstgerichte politischen Einflüssen ausgesetzt würden oderwenn der Verwaltungsrechtsweg mit geringeren Rechtssicher¬heiten versehen würde.

Der 15. Teil handelt von den F r i st e n , worüber hauptsäch¬lich die §§ 531 und 532 unterrichten .

Cafe des Westens
Inhaber : ARTHUR 'WEBER , Kon dit o rm eist er .

§ 531 . Ist für den Anfang einer Frist ein Ereingis oder
ein in den Lauf eines Tag » fallender Zeitpunkt maßgebend, sowird bei der Berechnung der Frist der Tag nicht mitgerechnet,in welchen das Ereignis oder der Zeitpunkt fällt .

Ist der Beginn eines Tags der für den Anfang einer Frist
maßgebende Zeitpunkt, so wird dieser Tag bei der Berechnungder Frist mitgerechnet. Das gleiche gilt von dem Tag der Ge-
burt bei der Berechnung des Lebensalters .

§ 532 . Eine nach Tagen bestimmte Frist endigt mit dem
Ablauf des letzten Tags der Frist .

Eine Frist , die nach Wochen , nach Monaten oder nach einein
mehrere Monate umfassenden Zeitraum — Jahr , halbes Jahr ,
Vierteljahr — bestimmt ist, endigt im Fall des 8 531 Absatz 1
mit dem Ablauf desjenigen Tags der letzten Woche oder des
letzten Monats , welcher durch seine Benennung oder seine Zahl
dem Tag entspricht , in den das Ereignis oder der Zeitpunkt
fällt , im Fall des 8 531 Absatz 2 mit dem Ablauf desjenigen
Tags der letzen Woche oder des letzten Monats , welcher dem
Tag vorhergeht, der durch seine Benennung oder seine Zahl
dein Anfangstag der Frist entspricht.

Fehlt bei einer nach Monaten bestimmten Frist in dem letz¬ten Monat der für ihren Ablauf maßgebende Tag , so endigt die
Frist mit dem Ablauf des letzten Tags dieses Monats .

Sodann folgt der Abschnitt : „Rechtsverhältnisse der
Beamtenanwärter "

. Dabei werden die Fragen der
Zulassung zur Vorbereitung für eine Beamtenlaufbahn , über
Vorbereitungszeit usw. behandelt. So :

8 539 . Die Beamtenanwärtereigenschaft wird durch Eintritt
in den Vorbereitungsdienst für eine Beamtenlaufbahn er¬
worben.

Als Zeitpunkt des Eintritts in den Vorbereitungsdienst giltder Tag des Dienstantritts als Beamtenanwärter .
Nach Eintritt in den Vorbereitungsdienst hat die einstellende

Behörde dem Beamtenanwärter den Tag der Aufnahme in den
Vorbereitungsdienst sowie die Dauer desselben schriftlich mitzu¬teilen.

8 540. Über die Zulaffung ^nr Vorbereitung für eineamtenlaufbahn entscheidet die Behörde. Vor der Zulassnn»die Beamtenvertretung der Einstellungsbehörde zu hören "
Die Beamtenanwärter werden nach Maßgabe des Bezur Vorbereitung zugelassen. Die Zulassung kann vonerfolgreichen Ablegung einer Vorprüfung abhängigwerden.
Die Borbereitungszeit darf nicht durch eine dienstlicheWendung , die außerhalb des Vorbereitungszwecks liegt, untbrachen werden. Unmittelbar nach Abschluß der AuSbildusoll die Prüfung stattfinden.
Die Zustimdigkeit der Einstellungsbehörden sowie dieder Vorbereitungszeit wird durch Ausführngsvorschriften

"
regelt .

8 542 . Über die in jedein Verwaltungszweig vorhandenBeamtenanwärter sind Listen zu führen , in die die Anwältein der Reihenfolge ihres Eintritts in den Vorbereitungsdieneinzutragen sind und aus denen Eintrittstag , Alter und P,blldung hervvrgehen muß.
8 543. Die Rechtsverhältnisse der Beamtenanwärter sind beihrem Eintritt in den Vorbereitungsdienst durch Vertrag zu re.geln, soweit nicht von dem Dienstberechtigten allgemeine

nahmebedingungen aufgestellt sind .
Die Megelung muß Bestimmungen über Art urch Dauer derVorbereitungszeit , über den Gang der Ausbildung und über die

Höhe der zu zahlenden Vergütung , sowie über die Art der '
sung des Rechtsverhältnisses enthalten.

Der Dienstberechtigte hat im Benehmen mit den zuständigen
Berufsvereinigungen der Beamten Grundsätze über die Ausbil-.dung der Beamtenanwärter aufzustellen.

8 545 . Den Beamtenanwärtern können Unrzugs- und Reise¬
kosten sowie Mietzinsentschädigungen nach den für die Be¬amten geltenden Vorschriften gewährt werden.

(Schluß folgt.)

Telefon 2188 Straßenbahnhaltestelle : Mühlburger Tor Telefon 2188

Angenehmer Familienaufenthalt , : Täglich Künstler-Konzert
ff. Sinner Biere : : : : la . Weine : : : : Eigene Konditorei

Was der Beamte für Familie u . Haushalt benötigtMuiiiiiiimitiii

I BHUBunDmöBeit ]
in bewährter Güte und reicherAuswahl zu angemessenen Preisen gegenBarzahlung oder auf Teilzahlung .

Eigene Verkaufsstellen:
KARLSRUHE, Karlfriedrichstr. 22
FREIBURG, Metzgerau 6
BRUCHSAL, Gewerbehallea . Markt
PFORZHEIM Theaterstr . 15
OFFENBURG. Steinstr . 2
MOSBACH, Hauptstr . 12
MANNHEIM , Scniofl , rechter Flügel, Reitbahn

( BADISCHER BAUBUND 1:3: 11 Gemeinnütziger Möbelvertrieb I= Telephon 5157 . KARLSRUHE am Rondellplatz . -. . HiPimimmiiimiiiuiiiiminiiuniHHirniiHMmimtmiitimniiimiii

AM" Jetzt oder nie ! "MHerinnern Sie sich der billigsten , besten
Henningers Spezial - Gummibesohlung145 KAISER - ALLEE 145

Sämtliche Lederreparaturen bestens
Verkauf neuer Schüttwaren .

Die geographischen Grundlagendes deutschen Volkstums
Von Prof . Dr . Norbert Krebs (Freiburg i . B.)

(„Wissen und Wirken “ Band 4)
Grundpreis M . 1 .— X Schlüsselzahl des Buchhandels

Verlag G. Braun in Karlsruhe
Karlfriedrichstraße 14.

xlf
' '

x
in gepreßten trockenen Stücken , vor-
zügl -geeignet für Küchen - u . Ofen¬
feuerung , empf . zur Streckung u .
Verbilligung der Brennmaterialien

Confectionshaus
Hirschen

Q$ Kaiserstraße g$

Spezialgeschäft für Herren- u. Knaben J
Berufs-Kleidung und IVäsche

Holz- und Kohlenhandlung
Büro : Fasanenstraße 6
Telephon 2875 u. 2575

HERRENKLEIDUNG
Empfehlemichin Neuanfertigung u .Maß,Umarbeiten u .WendenfeinsterHerren - u. Damen -Garderobe

Auch PELZE werden umgearbeitet und neu angefertigtAuf Wunsch sofortige BedienungLEON BENZNER , KARLSRUHEMT Amalienstraße 11 "MG

Färberei u . ehern . Waschanstalt
D . LaschTelefon

1953
Telefon

1953
reinigt und färbt alle in dieses Fach einschlagende Gegenständ«

Filialen in allen Stadtteilen
Prompte Bedienung — Mäßige Preise

llfjßOblllbliU! 1161 yiUUbll WI60G 1111Uvil
Von Dr . BERNHARD BRANDT

Mit 2 Karten und z Tafeln . Grundpreis 2 . 70 M.
„Die Arbeit ist als guter Beitrag zur Geschichte des südlichen

Schwarzwaldes zu begrüßen .“ (Petermanns Geogr. Mitteilg .)
Grundpreis X Schlüsselzahldes Buchhandels.

Verlag 6 . Braun in Karlsruhe , Karlfriedrichstr. 14

Bezugsquellen für den Bedarf der Behörden
Inli . : Bittlingmayer£ Bretschneider

Karlsruhe Waldstraße 44

Gustav Herdle Nachf.
Telephon 1133

Stempelfabrik a Buchdruckerei und
Papierhandlung □ Impressen -Veriag .
:: Sämtliche BUrobedarfsartikei . 11Rasche Bedienung. ■■ Sauberste Ausführung.

1 _ fdr Polizei - u . Gemoindobeamte , Feuerwahrkorps,UniTOrmön Zoll- u. rioanzlioamto , Eisen- u. Straßenbahner ,—— — — Feld-u.Waldhüter,sowie Berufskleidungenjed .ArtAlbert Hilbert , G . m . b. H . , Rastatt
Süddeutsche Bekleidungs - Industrie

Filiale : Ludwigshafen a . Rhein , Bismarckstraße 40 .

^MWW Grolle Festhalle _Morgen Donnerstag , 25 . Okt . , 8 Uhr
■ MARIARTY _Deutschlands Erlösung 1924

B
ie prophetische Ausblicke .
arty verkündete 1919/20 in allen größerenten genau das , was wir jetzt durchleben , die
lubliche Teuerung , die rechtlose Besetzungscher Gebiete, die scheußlichen Bestialitäten
Franzosen, die Kliraaänderung im Nordpolar¬biet , die vulkanischen Katastrophen usw.
:n zu 2 .— , 1 .50, J .— und 0 .50 Index-Mark bei
Kurt Neufeldt , Waldstr . 39

Badisches Landestheater .
Donnerstag, 25. Okt. 7 — n. 9’/« Uhr . 8p . I 3 .50 M-Abon. B 5 ; Th-Gem . B .V .B . Nr . 6801 —7300

Der Marquis von Keith .

GEBRÜDER BACHERT
KARLSRUHE i . B.
Liststr . 8 Tel . 443

Glocken - und Metallgiesserei
Eisen - und Tempergiesserei

Tausche 6-Z.immerwoh-
nung in Einfamilienhaus
in Karlsruhe gegen 4—5-
Zimmerwohnung in Pforz¬
heim. 95 .833

Eilansragen an Emtl
Lehmann Nachfolger ,Slargard i. Pom , erbeten.

Mjch.Wannt!nMiWii
Mit Wirkmng vom 23.

Oktober 1923 werden
sämtliche Frachten im Git¬
ter - , Tier - und Expreßgut -
verkehr, sowie die Reben-
und örtlichen Gebühren
um rund 299 v. H. erhöhL
Aus diesem Anlaß wird
die für den Güterverkehr
gültige Schlüsselzahl zur

Umwandlung der in Ta¬
rifmark berechneten Frach¬
ten in Reichsmark von
1000 Millionen auf 3000
Millio'nei , festgesetzt. Nä¬
here Auskunft erteilt das
Güiertarifbüro der Reichs-
bahndirektion. Die von den
Reichsbahnstationen auf
schweizer Gebiet zu erhe¬
benden Auslandszuschläge
ändern sich hiernach eben¬
falls . U.274

Die verkürzte Beröffent -
lichunasfrist ist auf Grund
der vorübergehenden Än¬
derung des 8 6 der Eisen-
bahnverkehrsordnung ae»
nehmigL (RGBl . 1914 S .
455 ) .
Karlsruhe . 23 . Okt. 1923 .

Reichsbahndirektion.

IenLrcrl'-Hü^errechts-Wegister für Waden
Baden . U .273

Güterrechtsregistereintrag
Bd. II S . 491 : Schmidt,
August, Kaufmann in
Sandweier und Frieda
geb . Baatz. Vertrag vom
2 . Oktober 1923 . Güter¬
trennung .

Baden , 6. Okt . 1923.
Der Gerichtsschreiber des

Amtsgerichts._
Tribrrg . U.243

Güterrechtsregister Seite
3 : Wiffer, Meinrad ,
Schren .ermeister in Scho¬
ttach , und Maria geb.
Duftner . Vertrag vom 11 .
Mai 1922 und Ergä-n-
zungsvertrag vom 2. Ok¬

tober 1923 . Allgemeine
Gütergemeinschaft mit
Vorbehaltsgut der Frau .

Triberg . 16. Okt. 1923.
Der Gerichtsschreiber
Bad. Amtsgerichts.

Weinheim. U .235
iGüterrechtsregister -lEin -

trag Bd . 1 S . 465 : Hersel,
Heinrich, Kammacher in
Hemsbach, und Katharina
Halblaub geb . Ströbel .
Vertrag vom 26 . Septem¬
ber 19W . Errungenschafts¬
gemeinschaft mit Vorbe-
haltsgut der Frau .

Weinheim. 1« . Okt. 1623.
Amtsgericht I.

Wiesloch. U .203
sGüterrechtsregister -tEin-

trag Band I , Seite 371 :
Weckesser, Karl , Landwirt
in Wiesloch, und Rosa geb .
Knopf. Vertrag vom 14 .
September 1928. Güter¬
trennung .

Mesboch, 16 . Okt . 1928.
Bad . Amtsgericht .

Melur-Siegisttt.
Durlach. Vereinsregister .

Eingetragen am 11 . Okto¬
ber 1923 Hausbesitzerver»
ein Königsbach» eingetrs »
gener Verein, Sch Königs»
bach. Amtsgericht. tt .244

Druck G . Braun , Karlsruhe .
I

♦
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